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Einheitswert als GrESt-Bemessungsgrundlage bei Land- und 
Forstwirtschaft verfassungskonform 

 
Einheitswerte können beim entgeltlichen, aber 
auch beim unentgeltlichen Erwerb von land- und 
forstwirtschaftlichen Flächen innerhalb des be-
günstigten Personenkreises als Bemessungs-
grundlage für die Berechnung der Grunderwerb-
steuer dienen. 

Das BFG (Bundesfinanzgericht) hegte verfassungs-
rechtliche Bedenken hinsichtlich der Anknüpfung an 
den land- und forstwirtschaftlichen Einheitswert, da 
es zu einer bedenklichen unsachlichen Diskrepanz 
bei der Ermittlung der Bemessungsgrundlagen bei 
bestimmten Übertragungen von land- und forstwirt-
schaftlichen Vermögen und Grundvermögen kom-
me. Schließlich entspreche der Einheitswert nicht 
einmal annähernd dem Grundstückswert der land- 
und forstwirtschaftlichen Grundstücke. Er sei daher 
als Ersatzbemessungsgrundlage äußerst realitäts-
fern und daher im Hinblick auf den Gleichheits-
grundsatz bedenklich. 

Keine Verletzung des Gleichheitsgrundsatze 

Der Verfassungsgerichtshof kann im Gegensatz 
zum BFG keine Verletzung des Gleichheitsgrund-
satzes feststellen, wenn die Einheitswerte einerseits 
beim entgeltlichen, aber auch beim unentgeltlichen 
Erwerb von land- und forstwirtschaftlichen Flächen 
innerhalb des begünstigten Personenkreises als 
Bemessungsgrundlage für die Berechnung der 
Grunderwerbsteuer dienen. 

Entgegen der Auffassung des BFG kann nicht aus 
der Entlastung der Übertragung land- und forstwirt-
schaftlicher Grundstücke durch Erbanfall an nahe 

Angehörige gefolgert werden, dass die Anknüpfung 
an die Einheitswerte unsachlich wäre. Entschei-
dend ist, ob für eine solche Differenzierung 
sachliche Gründe bestehen. Solche sachlichen 
Gründe liegen vor. Die Regelung erfasst die Über-
tragung land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke 
zum Zweck der Fortführung der land- und forstwirt-
schaftlichen Bewirtschaftung und dient damit der 
Erhaltung agrarischer Strukturen. 

Berechnung der Grunderwerbssteuer 

Die Grunderwerbssteuer (GrESt) berechnet sich 
nach dem Wert der Gegenleistung, mindestens aber 
vom Grundstückswert oder in manchen Fällen vom 
Einheitswert. Bei einigen Erwerbsvorgängen wird 
der Grundstückwert oder der Einheitswert stets als 
Bemessungsgrundlage herangezogen. So bildet der 
Einheitswert bei einer Schenkung von land- und 
forstwirtschaftlichen Grundstücken im Rahmen 
des begünstigten Personenkreises die Bemes-
sungsgrundlage für die GrESt. Zum begünstigten 
Personenkreis zählen etwa die Ehegattin/der Ehe-
gatte oder eingetragene Partner, die Lebensgefähr-
tin/der Lebensgefährte, sofern die Lebensgefährten 
einen gemeinsamen Hauptwohnsitz haben, sowie 
Verwandte oder Verschwägerte in gerader Linie. 
Bei Schenkungen von land- und forstwirtschaftlichen 
Grundstücken innerhalb des begünstigten Perso-
nenkreises beträgt die Grunderwerbsteuer 2 % 
vom einfachen Einheitswert. 
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Energiekostenausgleichsgesetz 2022 
 
Für den Zeitraum bis 2023 wurde die Vorausver-
gütung auf 25% des Vergütungsbetrags des 
vorangegangenen Vergütungszeitraumes ange-
hoben.  
Produktionsbetriebe, die nicht nur im vorangegan-
genen, sondern auch im nachfolgenden Vergü-
tungszeitraum (Kalender- oder Wirtschaftsjahr) An-
spruch auf Energieabgabenvergütung haben, kön-
nen eine Vorausvergütung in Höhe von 25% bean-
tragen. Diese Vorausvergütung ist zu gewähren, 
wenn für den vorangegangenen Vergütungszeit-
raum bereits eine Energieabgabenvergütung durch-
geführt wurde. Zudem ist die Antragstellung bereits 
gemeinsam mit dem Antrag auf Energieabgaben-
vergütung für das vorangegangene Kalenderjahr 
(Wirtschaftsjahr) zulässig. 

Die Neuregelung ist erstmals auf Anträge auf 
Vorausvergütung für 2022 anzuwenden. Die erhöhte 
Vorausvergütung kann für Zeiträume zwischen 2022 
und letztmalig 2023 in Anspruch genommen wer-
den. 

Energiekostenausgleich an Haushalte 
Der Nationalrat hat weiters beschlossen, dass ein-
malig ein Energiekostenausgleich an Haushalte 
in Form eines € 150-Gutscheins gewährt wird, der 
einkommensteuer- und abgabenfrei ist und nicht auf 
einen laufenden Sozialhilfebezug angerechnet wird. 
Der Gutschein soll den zu zahlenden Betrag aus der 
nächstfolgenden Stromrechnung kürzen und für 
Hauptwohnsitze, nicht aber für Nebenwohnsitze 
gelten.  

Für die Beurteilung des Vorliegens eines Haushal-
tes ist der 15.3.2022 maßgebend. Voraussetzung 
ist, dass die Einkünfte der haushaltszugehörigen 
Personen bestimmte Höchstgrenzen nicht überstei-
gen. Die Grenze beträgt für einen Einpersonen-
haushalt € 55.000 und für einen Mehrpersonen-
haushalt € 110.000 im Kalenderjahr. 

 

 
 

Hauptwohnsitzbefreiung bei mehreren Wohnsitzen 
 
Das Bundesfinanzgericht urteilte, dass der 
Hauptwohnsitz jener Wohnsitz ist, zu dem die 
engeren persönlichen und wirtschaftlichen Be-
ziehungen bestehen, wenn ein Steuerpflichtiger 
im zu beurteilenden Zeitraum mehr als einen 
Wohnsitz hat. 
Dabei ist auf das Gesamtbild der persönlichen und 
wirtschaftlichen Verhältnisse abzustellen, wobei das 
Überwiegen der Beziehungen zum jeweiligen 
Wohnsitz den Ausschlag gibt. Wirtschaftlichen Be-
ziehungen kommt dabei eine geringere Bedeutung 
zu als persönlichen Beziehungen. Unter letzteren 
sind all jene zu verstehen, die einen Menschen 
aus in seiner Person liegenden Gründen mit 
jenem Ort verbinden, an dem er einen Wohnsitz 
hat. Von Bedeutung sind dabei familiäre Bindungen 
sowie Betätigungen gesellschaftlicher, religiöser und 
kultureller Art und andere Betätigungen zur Entfal-
tung persönlicher Interessen und Neigungen. Der 
Mittelpunkt der Lebensinteressen ist durch eine 
zusammenfassende Wertung aller Umstände zu 
ermitteln. 

Sollten Sie mehrere Wohnsitze haben und planen 
einen davon zu veräußern, ist daher vorab zu prü-
fen, für welchen der Wohnsitze die Hauptwohnsitz-
befreiung genutzt werden kann. 

Grundsätzlich unterliegen sämtliche Gewinne aus 
der Veräußerung von privaten Grundstücken der 
Einkommensteuerpflicht (Immobilienertragsteuer). In 
einigen Fällen ist die Veräußerung von Liegenschaf-
ten jedoch von der Besteuerung ausgenommen, 
wobei dafür ganz bestimmte Voraussetzungen er-
füllt werden müssen. 

Von der Immobilienertragsteuer befreit sind: 

1. die Veräußerung eines Eigenheimes oder 
einer Eigentumswohnung, wenn diese(s) als 
Hauptwohnsitz gedient hat (Hauptwohnsitz-
befreiung), 

2. die Veräußerung eines selbst hergestellten 
Gebäudes (Herstellerbefreiung), 

3. die Veräußerung eines Grundstückes im 
Falle eines behördlichen Eingriffs oder 

4. die Veräußerung von Grundstücken auf-
grund bestimmter Tauschvorgänge (im 
Rahmen von Zusammenlegungs- oder Flur-
bereinigungsverfahren sowie im Rahmen 
von Baulandumlegungsverfahren) 
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Eine wesentliche Befreiungsbestimmung besteht für 
die Veräußerung von Grundstücken, die dem Ver-
äußerer als Hauptwohnsitz gedient haben. Steuer-
befreit ist dabei nur die Veräußerung von Eigenhei-
men oder Eigentumswohnungen samt Grund und 
Boden, wenn sie dem Veräußerer entweder 

 ab der Anschaffung oder Herstellung (Fer-
tigstellung) bis zur Veräußerung für mindes-
tens 2 Jahre durchgehend als Hauptwohn-

sitz gedient haben und der Hauptwohnsitz 
aufgegeben wird (1. Tatbestand „2 Jahres-
frist“) oder 

 innerhalb der letzten 10 Jahre vor der Ver-
äußerung mindestens 5 Jahre durchgehend 
als Hauptwohnsitz gedient haben und der 
Hauptwohnsitz aufgegeben wird (2. Tatbe-
stand „5 Jahresfrist“). 

 

 
 

Welche Umsätze sind für umsatzsteuerliche Kleinunternehmer zu 
berücksichtigen? 

 
Umsätze aus Hilfsgeschäften und Geschäftsver-
äußerungen bleiben für die Kleinunternehmer-
grenze außer Ansatz. Auch einige Umsatzarten 
werden dabei nicht berücksichtigt. 
Ein Unternehmer muss sein Unternehmen in Öster-
reich betreiben, um Kleinunternehmer sein zu kön-
nen. Wesentlich ist dabei der Sitz der wirtschaftli-
chen Tätigkeit und nicht der Wohnsitz. Bei Ermitt-
lung der Umsatzgrenze von € 35.000 ist von den 
Einnahmen unter Herausrechnung der allenfalls 
enthaltenen Umsatzsteuer auszugehen. Darüber 
hinaus werden bei der Berechnung der Umsatz-
grenze einige Umsatzarten nicht berücksichtigt. 
Nicht einzuberechnen sind neben einigen anderen 

 Umsätze aus Heilbehandlungen als Arzt, 
Zahnarzt, Dentist, Psychotherapeut, Heb-
amme 

 Umsätze aus der Tätigkeit als Bausparkas-
sen- oder Versicherungsvertreter 

 Umsätze aus sonstigen Leistungen von 
Zahntechnikern 

 Umsätze von Privatlehrern und Privatschu-
len 

 regelmäßige Umsätze von Tagesmüttern 
(und -vätern) und Pflegeeltern 

Unabhängig davon bleiben Umsätze aus Hilfsge-
schäften und Geschäftsveräußerungen für die 
Kleinunternehmergrenze ebenfalls außer Ansatz. 

Am Beispiel eines Arztes führt die Bestimmung 
zu folgendem Ergebnis: 
Mit seinen Umsätzen aus Heilbehandlungen ist ein 
Arzt unecht von der Umsatzsteuer befreit (keine 
Umsatzsteuerpflicht, kein Vorsteuerabzug). Geht er 
neben seiner ärztlichen Tätigkeit auch noch einer 
Tätigkeit als Gutachter nach, unterliegen die Umsät-
ze aus der gutachterlichen Tätigkeit grundsätzlich 
der Umsatzsteuer. Solange die Umsätze als Gut-
achter und anderen steuerpflichtigen Tätigkeiten € 
35.000 jedoch nicht übersteigen, entfällt aufgrund 
der Kleinunternehmerregelung die Umsatzsteuer-
pflicht auch für die gutachterliche Tätigkeit. Die Um-
sätze aus der Heilbehandlung sind nämlich in die 
Umsatzgrenze von € 35.000 nicht einzurechnen. 

Sofern der Arzt neben seiner Tätigkeit als Gutachter 
allerdings auch Umsätze aus der Vermietung zu 
Wohnzwecken erzielt, müssen diese bei der Um-
satzgrenze von € 35.000 mitberücksichtigt werden. 
Das heißt: Erzielt er aus der Vermietung von drei 
Wohnungen jährliche Umsätze von € 25.000 und 
darüber hinaus Umsätze aus der Gutachtertätigkeit 
von € 20.000, muss er für beide Tätigkeiten Um-
satzsteuer abführen. Ebenfalls miteinzubeziehen 
ist nach der Judikatur des Verwaltungsgerichtshofes 
eine als Liebhaberei qualifizierte kleine Vermietung, 
die verpflichtend steuerfrei ist. 

Innerhalb eines Zeitraumes von fünf Kalenderjahren 
kann der Unternehmer die € 35.000-Grenze jedoch 
einmal um 15% überschreiten, ohne die Anwendung 
der Kleinunternehmerregelung zu verlieren. 
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Umsatzsteuerliche Behandlung von Dienstfahrrädern 

 
Für die Überlassung eines Dienstfahrrads an 
einen Arbeitnehmer muss unabhängig vom 
Ausmaß der tatsächlichen privaten Nutzung 
durch den Arbeitnehmer kein Sachbezug ange-
setzt werden. 
Wenn Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern ein „Dienst-
fahrrad“ (Fahrrad oder E-Bike) zur Verfügung stellen 
und die Arbeitnehmer das Rad sowohl für dienstli-
che als auch für private Fahrten verwenden können, 
dann muss laut Sachbezugswerteverordnung für die 
privat durchgeführten Fahrten kein Sachbezug an-
gesetzt werden. Dennoch kann vom Arbeitgeber für 
normale Fahrräder und seit 2020 auch für E-Bikes 
der Vorsteuerabzug (bei Vorliegen der grundsätzli-

chen Voraussetzungen) geltend gemacht werden. 
Es fällt auch keine Umsatzsteuer an. 

Das Finanzministerium stellte klar, dass für Sach-
zuwendungen an Arbeitnehmer zur Ermittlung der 
Bemessungsgrundlage der Umsatzsteuer aus Ver-
einfachungsgründen jene Werte herangezogen 
werden können, die den Sachbezügen bei der 
Lohnsteuer zu Grunde gelegt werden. Da jedoch 
laut Sachbezugswerteverordnung für die Verwen-
dung eines arbeitgebereigenen Fahrrads oder E-
Bikes für nicht beruflich veranlasste Fahrten ein-
schließlich Fahrten zwischen Wohnung und Arbeits-
stätte ein Sachbezugswert von Null anzusetzen ist, 
bemisst sich auch die Umsatzsteuer für die Privat-
nutzung eines Dienstfahrrads mit Null. 

 
 

Rückforderung von COVID-Hilfen 
 
Durch COVID-Hilfen geförderte Mietzinszahlun-
gen können unter bestimmten Voraussetzungen 
von der COFAG rückgefordert werden. 
Unternehmen, die einen Fixkostenzuschuss oder 
Verlustersatz beantragt und dabei Miet- oder Pacht-
aufwendungen als förderfähige Fixkosten bzw. för-
derfähige Aufwendungen angesetzt haben, können 
mit Rückforderungsansprüchen seitens der Förder-
stelle COVID-19 Finanzierungsagentur des Bundes 
GmbH (COFAG) konfrontiert werden, wenn diese 
aufgrund eines behördlichen Betretungsverbots 
nur (eingeschränkt) nutzbare Bestandsobjekte 
betreffen. 

Die Rückforderungen richten sich an Unternehmen 
mit geförderten monatlichen Mietkostenanteilen 
von mehr als € 12.500. Das betrifft laut COFAG 
1.777 Betriebe, die einen Fixkostenzuschuss oder 
Verlustersatz erhalten haben. Ob das Unternehmen 
seine Rechte gegenüber dem Vermieter tatsächlich 
geltend gemacht hat oder noch geltend machen 
wird, spielt dabei keine Rolle. Rückzahlungen von 
anteiligen Zuschüssen unterhalb der Grenze von € 
12.500 müssen nur dann erfolgen, wenn der Mieter 
die bezahlte Miete ganz oder teilweise vom Vermie-
ter zurückerhalten hat.  

Die geänderten Verordnungen zum Fixkostenzu-
schuss und zum Verlustersatz sehen dazu vor: 

 Werden Kosten für Geschäftsraummieten 
und Pacht für Zeiträume geltend gemacht, 
in denen das antragstellende Unternehmen 

direkt von einem behördlichen Betretungs-
verbot betroffen war, sind diese Kosten bei 
der Berechnung des Fixkostenzuschus-
ses/Verlustersatzes nur insoweit zu berück-
sichtigen, als das jeweilige Bestandsobjekt 
in den relevanten Zeiträumen tatsächlich für 
die vertraglich bedungenen betrieblichen 
Zwecke nutzbar war. Ist ein Geschäftslo-
kal teilweise nutzbar, etwa für die Abho-
lung von Waren oder ein Lokal im Gassen-
verkauf, so können diese Unternehmen 
anteilige Kosten weiterhin ansetzen. 

 Das Ausmaß der tatsächlichen Nutzbarkeit 
ist anhand geeigneter Aufzeichnungen vom 
antragstellenden Unternehmen nachzuwei-
sen. Als Nachweis können zwischen Be-
standsgeber und Bestandsnehmer rechts-
wirksam abgeschlossene Vereinbarun-
gen herangezogen werden, die den 
Grundsätzen des Fremdvergleichs entspre-
chen und eine endgültige Einigung auf eine 
aufgrund der eingeschränkten tatsächlichen 
Nutzbarkeit sachgerechte Bestandszins-
minderung beinhalten. 

 Liegt keine diese Voraussetzungen erfül-
lende Vereinbarung vor, kann die tatsächli-
che Nutzbarkeit auch vereinfachend an-
hand des dem Bestandsobjekt zuzu-
rechnenden Umsatzausfalls ermittelt wer-
den. Dabei ist der für die Beantragung des 
Fixkostenzuschusses/Verlustersatzes ermit-
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telte Prozentsatz des Umsatzausfalls als 
Ausgangspunkt der Berechnung heranzu-
ziehen. Insoweit der Umsatzausfall dem 
Bestandsobjekt zuzurechnen ist, entspricht 
der sich daraus ergebende Prozentsatz 
dem prozentuellen Anteil der im Bestands-
vertrag vereinbarten Bestandszinsen, der 
aufgrund der eingeschränkten tatsächlichen 
Nutzbarkeit des Bestandsobjektes nicht als 
Fixkosten/Aufwendungen geltend gemacht 
werden kann. 

 Sind nur Teile eines Bestandsobjektes von 
einem behördlichen Betretungsverbot be-
troffen, so können die von einem behördli-
chen Betretungsverbot nicht betroffenen 
Flächen bei der Berechnung der tatsächli-
chen Nutzbarkeit außer Ansatz bleiben, 
wenn diesen Flächen aufgrund eines ge-
sonderten Ausweises im Bestandsvertrag 
ein konkreter Teil des Bestandszinses zu-
geordnet werden kann. 

 
 

Grunderwerbsteuer für geplantes Gebäude bei Kauf eines unbebau-
ten Grundstücks 

 
Das Bundesfinanzgericht (BFG) entschied, dass 
bei Erwerb eines unbebauten Grundstücks auch 
die Herstellungskosten eines geplanten Gebäu-
des zu berücksichtigen sind, sofern die Herstel-
lung des Gebäudes in einem finalen Zusammen-
hang mit dem Kauf des Grundstücks steht und 
der Käufer nicht als Bauherr anzusehen ist. 
Der Grunderwerbsteuer unterliegt der entgeltliche 
oder unentgeltliche Erwerb von inländischen Grund-
stücken. Das Grunderwerbsteuergesetz versteht 
unter einem Grundstück zunächst Grundstücke im 
Sinne des bürgerlichen Rechts mitsamt dem Zube-
hör. 

Die Grunderwerbsteuer ist vom Wert der Gegenleis-
tung, mindestens vom Grundstückswert zu berech-
nen. Gegenleistung ist bei einem Kauf der Kaufpreis 
einschließlich der vom Käufer übernommenen Leis-
tungen und der dem Verkäufer vorbehaltenen Nut-
zungen. Nach der Rechtsprechung des Verwal-
tungsgerichtshofes ist Gegenleistung (und damit 
Bemessungsgrundlage für die GrESt) auch alles, 
was der Erwerber über den Kaufpreis hinaus für das 
Grundstück aufwenden muss. 

Folgender Sachverhalt lag dabei der Entschei-
dung des BFG zugrunde: 
Die Steuerpflichtige erwarb gemeinsam mit ihrem 
Ehegatten Anteile an einem Grundstück. Im Kauf-
vertrag verpflichtete sich die Steuerpflichtige auf den 
erworbenen Anteilen am Grundstück ein Wohnhaus 
zu errichten, wobei festgelegt wurde, dass auch der 
Verkäufer auf dem restlichen Teil des Grundstücks 
ein weiteres Haus bauen durfte. In diesem Vertrag 
verpflichtete sich die Steuerpflichtige auch zur 
Übermittlung einer Finanzierungszusage durch eine 
Bank für den Kaufpreis des Grundstücks und für die 
Baukosten des Hauses. In weiterer Folge erteilte die 
Käuferin dem Grundstücksverkäufer, der auch Kata-

loghäuser anbot, in einem gesonderten Vertrag den 
Auftrag für die Planung und Errichtung des Hauses 
zu einer festgelegten Preisobergrenze. 

Nach Ansicht des Finanzamts waren als Bemes-
sungsgrundlage für die Grunderwerbsteuer 
nicht nur der Kaufpreis für das Grundstück, 
sondern auch die Herstellungskosten für die 
Errichtung des Gebäudes zu berücksichtigen, da 
von Beginn an geplant gewesen sei, ein Grundstück 
zwecks Erwerbs eines Eigenheimes zu erwerben 
und daher der Grundstückskaufvertrag an den Bau-
auftrag gekoppelt gewesen sei. 

BFG bestätigte Finanz 
Das BFG führte hierzu aus, dass für die abgaben-
rechtliche Beurteilung eines Erwerbsvorganges der 
Zustand eines Grundstückes maßgebend ist, in dem 
dieses erworben werden soll. Voraussetzung für die 
Einbeziehung der Baukosten ist, dass die Errich-
tung des Gebäudes mit dem Grundstückserwerb 
in einer finalen Verknüpfung steht. Zur grunder-
werbsteuerlichen Gegenleistung (Bemessungs-
grundlage) gehören in diesen Fällen alle Leistungen 
des Erwerbers, die dieser an den Grundstücks-
veräußerer und an Dritte gewährt, um das Eigentum 
an dem Grundstück in seinem zukünftigen bebauten 
Zustand zu erwerben. 

Für das BFG leitet sich damit ab, dass bereits vor 
Abschluss des Grundstückskaufvertrages die Errich-
tung eines Wohnhauses im Wohnungseigentum 
durch die Vertragsparteien beabsichtigt und geplant 
gewesen ist. Das BFG sah auch die Bauherrenei-
genschaft der Steuerpflichtigen nicht gegeben und 
schloss sich der Ansicht der Finanzverwaltung an. 
Somit unterlagen im gegenständlichen Fall auch 
die Herstellungskosten des geplanten Gebäudes 
der Grunderwerbsteuer. 
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Wann ist eine Gewinnausschüttung sozialversicherungspflichtig 
 
Gewinnausschüttungen an Gesellschafter-
Geschäftsführer (GesGF) einer GmbH können 
seit jeher der Beitragspflicht nach dem GSVG 
unterliegen 
Seit Jänner 2016 müssen Ausschüttungen an 
GSVG-pflichtige GesGF einer GmbH auch verpflich-
tend bei der Kapitalertragssteueranmeldung (KESt-
Anmeldung) angegeben werden. Bis jetzt ist nichts 
passiert, aber ab sofort wird es ernst und Sie soll-
ten Ihre GSVG Bemessungsgrundlage auf die 
ausschließlich online einsehbare Feststellung 
der Beitragsgrundlage (BGRL-Info) auf die ge-
trennt angeführt Bemessungsgrundlage aus 
Dividenden kontrollieren. 
Informationsfluss an die SVS 
Bis Februar 2020 gab es keine Rechtsgrundlage 
für die Durchführung des Datenaustauschs zwi-
schen den Finanzbehörden und der Sozialversiche-
rungsanstalt der Selbständigen (SVS). 

Aufgrund eines technischen Fehlers konnte die 
Übermittlung der Daten aber schließlich erst ab 
Ende 2021 tatsächlich aufgenommen werden. 
Nunmehr ist die SVS auch faktisch in der Lage, für 
zugeflossene Gewinnausschüttungen die entspre-
chenden Sozialversicherungsbeträge den GesGF 
vorzuschreiben. Dies gilt rückwirkend für Gewinn-
ausschüttungen, die seit 1.1.2019 zugeflossen sind. 

Aufgrund der derzeitigen Rechtslage übermittelt die 
Finanzbehörde die Ausschüttungsdaten grundsätz-
lich nur dann, wenn eine Veranlagung zur Einkom-
mensteuer (mit Einkünften aus selbständiger Arbeit 
und/oder Gewerbebetrieb) erfolgt. Andernfalls wer-
den derzeit keine Ausschüttungsdaten an die SVS 
übermittelt. Die übermittelten Daten stammen dabei 
ausschließlich aus den entsprechenden Angaben 
in der KESt-Anmeldung. Die SVS überprüft diese 
Angaben grundsätzlich nicht. 

Wird eine Einkommensteuererklärung als auch 
eine entsprechende KESt Meldung übermittelt, 
werden diese bei der Feststellung der endgültigen 
Beitragsgrundlage berücksichtigt. Zur Nachvollzieh-
barkeit der Berücksichtigung bei der Berechnung 
der Beitragsgrundlage werden die Ausschüttungen 
in der an Sie übersendeten Nachzahlungsinfo der 
SVS (BGRL-Info) extra angeführt. Diese finden Sie 
gegeben Falls in Ihrem online Postkorb! Resultiert 
eine darin angeführte Ausschüttung jedoch nicht 
aus einer GSVG/FSVG-pflichtigen Erwerbstätig-
keiten, so kann die SVS mit entsprechender Be-
gründung um Überprüfung ersucht werden. 

Welche Ausschüttungen sind nun SVS pflichtig? 
Die SVS vertritt aktuell folgende Rechtsansicht: 

1. Liegt eine Pflichtversicherung (nach § 2 
Abs 1 Z 3 GSVG oder § 2 Abs 2 FSVG) als 
GesGF der ausschüttenden GmbH vor, so 
ist die Ausschüttung beitragspflichtig. 
Dies gilt unabhängig davon, ob es eine Ver-
gütung der Geschäftsführer-Tätigkeit gibt 
oder nicht. 

2. Liegt aufgrund einer anderen selbständigen 
Tätigkeit eine Pflichtversicherung nach § 2 
Abs 1 Z 4 GSVG (Neuer Selbständiger) 
vor, so ist die Ausschüttung für den GesGF 
nur beitragspflichtig, wenn zusätzlich eine 
GSVG versicherungspflichtige Tätigkeit als 
Geschäftsführer der GmbH vorliegt. Da in 
der KESt-Anmeldung erklärt wird, dass ge-
nau diese Konstellation (GSVG-pflichtige 
Tätigkeit als GesGF einer GmbH) vorliegt, 
erfolgt eine Überprüfung durch die SVS nur 
auf Ersuchen. 

3. Liegt im Ausschüttungsjahr noch keine 
GSVG-Versicherung vor und wird ein Ein-
kommensteuerbescheid mit Einkünften aus 
selbständiger Arbeit und/oder Gewerbebe-
trieb sowie einer Ausschüttung übermittelt, 
gilt das unter Punkt (2) dargelegte. Die Aus-
schüttung ist somit beitragspflichtig. Ein 
Gegenbeweis ist jedoch möglich. 

4. Ausschüttung per se können keine Versi-
cherung nach § 2 Abs 1 Z 4 GSVG be-
gründen. 

Besonderheiten betreffend Pensionen 
1. Ausnahme betreffend die sog „Versteine-

rung“: Betrifft die Nachmeldung der Aus-
schüttungen Zeiträume, für die iZm einem 
Pensionsfeststellungsverfahren vorläufige 
Beitragsgrundlagen „versteinert“ wurden, er-
folgt aufgrund der Ausschüttungen keine 
Änderung der Beitragsgrundlage. 

2. Besondere Höherversicherung (für er-
werbstätige GSVG-pflichtige Pensionisten): 
Sind aufgrund der Ausschüttungen endgül-
tige Beitragsgrundlagen für Zeiträume ab 
dem Pensionsstichtag (sind nicht von der 
Versteinerung betroffen) zu erhöhen, ist 
grundsätzlich auch die besondere Höher-
versicherung anzupassen. 
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3. Hinweis: Laut SVS ist nicht auszuschlie-
ßen, dass aufgrund der Berücksichtigung 
der Ausschüttungen rückwirkend eine 
Pflichtversicherung nach § 2 Abs 1 Z 4 
GSVG festgestellt wird und diese Pflichtver-
sicherung gegebenenfalls pensionsschäd-
lich ist. Ob Pensionsleistungen gegebenen-

falls zurückgefordert werden können, wird 
im Einzelfall entschieden. Diese Rechtsan-
sicht ist aber strittig, da Literaturmei-
nungen davon ausgehen, dass Aus-
schüttungen per se keine GSVG Versi-
cherungspflicht auslösen können. 

 
 
 

Rückwirkende Änderung hinsichtlich Corona-Unterstützungen 
 
Am 31.3.2022 endeten die Antragsfristen für den 
Fixkostenzuschuss 800.000 sowie den Verlus-
tersatz I. 
Auch weiterhin kommt es aber für bestehende Zu-
schussinstrumente zu Anpassungen und Klarstel-
lungen, welche Eingang in die jeweiligen Verord-
nungen und FAQs finden. Von besonderer Relevanz 
für die Unternehmer bzw. Antragsteller ist die am 
15.3.2022 und 16.3.2022 in den Verordnungen er-
gänzte potenzielle Zuschusskürzung in Zusam-
menhang mit Bestandszinsen (Miet- & Pachtauf-
wendungen), die auf Zeiträume behördlicher Be-
tretungsverbote entfallen, ist aber nicht die einzi-
ge Änderung.  

Zuschüsse auf Mietzahlungen in Zeiträumen 
behördlicher Betretungsverbote 
Anlässlich erster höchstgerichtlicher Entscheidun-
gen zu Mietzahlungen (Keine Mietzahlung bei be-
hördlichem Betretungsverbot) wurden gesetzliche 
Rahmenbedingungen für mögliche Rückforderungen 
von COVID-Zuschüssen geschaffen. 

Anträge bis zum 31.12.2021 
Rückforderungen haben insoweit zu erfolgen, als 
der aus der Miete entstandene Zuschuss den 
Grenzwert von € 12.500 pro Kalendermonat und 
begünstigtem Unternehmen überschreitet und 
das Bestandsobjekt infolge des behördlichen Betre-
tungsverbotes tatsächlich nicht nutzbar war. Rück-
forderungen haben nur insoweit zu erfolgen, als das 
begünstigte Unternehmen bezahlte Bestandszinsen 
nachträglich zurückerhält. 

Anträge ab dem 1.1.2022: 
Gemäß den aktuellen Verordnungen (VO) sind Be-
standszinsen im Rahmen der Zuschussberechnung 
sogleich nur insoweit zu berücksichtigen, als das 
jeweilige Bestandsobjekt in den relevanten Zeiträu-
men tatsächlich für die vertraglich bedungenen 
betrieblichen Zwecke nutzbar war. Das Ausmaß 
der tatsächlichen Nutzbarkeit ist dabei anhand ge-
eigneter Aufzeichnungen vom antragstellenden 
Unternehmen nachzuweisen.  

Als Nachweis  

• können zwischen Bestandsgeber und Be-
standsnehmer rechtswirksam abgeschlossene 
Vereinbarungen zur Mietzinssenkung herange-
zogen werden, die den Grundsätzen des Fremd-
vergleichs entsprechen. 

• Liegt keine Vereinbarung vor, kann die tatsäch-
liche Nutzbarkeit auch vereinfacht anhand des dem 
Bestandsobjekt zuzurechnenden Umsatzausfalls 
ermittelt werden. 

Im Falle von Bestandsobjekten, die nur teilweise 
von einem behördlichen Betretungsverbot be-
troffen waren, können die anteiligen Mieten weiter-
hin zu 100% gefördert werden, insofern der auf 
diese Flächen entfallende Bestandszins im Be-
standsvertrag gesondert ausgewiesen ist. 

Insgesamt sind daher folgende Leitlinien in Zusam-
menhang mit Bestandszinsen zu beachten:  

1. Bestandszinsen dürfen unbeschränkt zu-
schusswirksam Berücksichtigung finden, 
wenn auch während der Dauer behördlicher 
Betretungsverbote eine vollständige tat-
sächliche Nutzbarkeit des Bestandsobjekts 
gegeben war. Hinsichtlich der tatsächlichen 
Nutzbarkeit ist auf die vertraglich bedunge-
nen betrieblichen Zwecke abzustellen (zB 
Lagerflächen, Büro).  

2. War das Bestandsobjekt aufgrund der be-
hördlichen Betretungsverbote in der Nutz-
barkeit beschränkt, kann der hierauf entfal-
lende Bestandszins im Ausmaß der tatsäch-
lichen (Rest-)Nutzbarkeit berücksichtigt 
werden. 

• Dies kann grundsätzlich mittels einer 
Vereinbarung zwischen Bestandsgeber 
und Bestandsnehmer auf einen redu-
zierten Bestandszins nachgewiesen 
werden. An diese Vereinbarung werden 
jedoch bestimmte Voraussetzungen ge-
knüpft. Diese muss  
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- rechtswirksam abgeschlossen wor-
den sein, 

- den Grundsätzen des Fremdver-
gleichs entsprechen (Fremdüblich-
keitsvermutung bei Vereinbarung zwi-
schen fremden Dritten),  

- eine endgültige Einigung beinhalten, 

- eine sachgerechte Bestandszinsmin-
derung beinhalten (ex-ante Betrach-
tung) 

• Liegt keine den obenstehenden Krite-
rien entsprechende Vereinbarung vor, 
ist die tatsächliche Nutzbarkeit mittels 
anderer geeigneter Unterlagen nachzu-
weisen, wobei vereinfacht auf den dem 
Bestandsobjekt zuzurechnenden Um-
satzausfall abgestellt werden kann. Eine 
flächenmäßige Aufteilung und anteilige 
Berücksichtigung des Bestandszinses 
ist nur möglich, wenn diese dem Be-
standsvertrag zu entnehmen ist, wobei 
neben der anteiligen Fläche auch der 
anteilige Bestandszins gesondert aus-
gewiesen sein muss.  

Aktuelle Judikatur zu Bestandszinsen in Zeit-
räumen behördlicher Betretungsverbote 
Fazit: In seiner jüngsten Entscheidung spricht sich 
der OGH für eine Berücksichtigung der abstrak-
ten Nutzungsmöglichkeiten eines Bestandsobjek-

tes aus. Diese ist ausgehend vom vereinbarten 
Geschäftszweck zu ermitteln und findet ihre Gren-
zen in der Unzumutbarkeit. Die Rechtfertigung der 
Unbenutzbarkeit mit der Tatsache, dass Leistungen 
bisher nicht in dieser Art angeboten wurden, ist nicht 
ausreichend. 

Im Unterschied zur vorliegenden OGH-
Entscheidung stellen die aktuellen Verordnungen 
und FAQs zu den Zuschussinstrumenten auf die 
tatsächliche Nutzbarkeit des Bestandsobjektes ab. 
Fraglich und derzeit unklar ist daher, ob die neue 
OGH-Rechtsprechung und damit die Berücksichti-
gung einer abstrakten Nutzbarkeit noch Eingang in 
die Prüfung der Geltendmachung von Bestandszin-
sen finden wird. Anderenfalls könnten Betriebe auf 
den vollen Mietzinszahlungen sitzen bleiben!  

Ausfallsbonus III 
Die Verordnung zum Ausfallsbonus III wurde am 
15.3.2022 geändert und die Verpflichtung des An-
tragstellers zur Beschränkung der Bonuszahlungen 
an Vorstände oder Geschäftsführer von bisher 
31.12.2021 bis zum 30.6.2022 verlängert. Ab dem 
Zeitpunkt der Veröffentlichung der Richtlinien bis 
zum 30.6.2022 dürfen vom antragstellenden Unter-
nehmen keine Bonuszahlungen an Vorstände oder 
Geschäftsführer in Höhe von mehr als 50% ihrer 
Bonuszahlung für das Wirtschaftsjahr 2019 ausge-
zahlt werden. 

 

 
 

Arbeitnehmerveranlagung 2021 
 
Auch wenn die meisten Wohltaten der ökosozia-
len Steuerreform erst ab der Veranlagung 2022 
zur Anwendung kommen, lohnt es sich auch für 
die Veranlagung 2021 alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, um Geld vom Finanzamt zurückzube-
kommen. 
Für Dienstnehmer gibt es 3 Fallkonstellationen hin-
sichtlich der Abgabe einer Steuererklärung. 

Steuererklärungspflicht 
Selbst wenn Sie als Dienstnehmer nur lohnsteuer-
pflichtige Einkünfte erzielen, kann es dazu kommen, 
dass Sie eine Einkommensteuererklärung (For-
mular E1) zugesendet bekommen und abgeben 
müssen. Dies ist primär dann der Fall, wenn das 
Jahreseinkommen mehr als € 12.000 beträgt und 

• Nebeneinkünfte von mehr als € 730 erzielt 
wurden oder 

• gleichzeitig zwei oder mehrere Gehälter 
und/oder Pensionen bezogen wurden, die 
beim Lohnsteuerabzug nicht gemeinsam ver-
steuert wurden oder 

• Absetzbeträge zu Unrecht in Anspruch ge-
nommen wurden oder 

• NEU: ein Homeoffice-Pauschale von mehreren 
Arbeitgebern in einer insgesamt nicht zustehen-
den Höhe steuerfrei belassen wurde. 

Darüber hinaus ist eine Einkommensteuererklärung 
abzugeben, wenn Kapitaleinkünfte oder Einkünfte 
aus privaten Grundstücksverkäufen ohne Abfuhr der 
entsprechender Sondersteuern KESt bzw. ImmoESt 
erzielt wurden. 

Sollten Sie nicht steuerlich vertreten sein, gilt als 
Frist für die Einreichung in Papierform der 30.4.2022 
oder der 30.6.2022 via FinanzOnline.  
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Veranlagung über Aufforderung des Finanzamts 
Spätestens Ende August 2022 erhalten Sie durch 
Übersendung eines Steuererklärungsformulars vom 
Finanzamt eine Aufforderung, die Arbeitnehmerver-
anlagung für 2021 bis Ende September 2022 einzu-
reichen. Dies ist dann der Fall, wenn Sie im Jahr 
2021 

• Bezüge aus einer gesetzlichen Kranken- 
oder Unfallversicherung, 

• Rehabilitationsgeld, 

• Wiedereingliederungsgeld, 

• Entschädigungen für Truppenübungen,  

• Insolvenz-Ausfallsgeld, 

• bestimmte Bezüge aus der Bauarbeiter-
Urlaubs- und Abfertigungskasse oder 

• Bezüge aus Dienstleistungsschecks bezogen 
oder 

• eine beantragte Rückzahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen erhalten haben oder 

• bei der Berechnung der laufenden Lohnsteuer 
2021 ein Freibetragsbescheid steuermindernd 
berücksichtigt wurde.  

Antragsveranlagung (freiwillige Arbeitneh-
merveranlagung)  
Wenn Sie ein Gehalt (oder eine Pension) beziehen, 
dann haben Sie grundsätzlich fünf Jahre Zeit (für 
2021 also bis 2026, im Jahr 2022 letztmalig für 
2017), einen Antrag auf Arbeitnehmerveranla-
gung zu stellen und Geld vom Finanzamt zurückzu-
holen. Den Antrag können Sie völlig risikofrei stel-
len. Denn sollte wider Erwarten statt der erhofften 
Gutschrift eine Nachzahlung herauskommen, kann 
der Antrag binnen eines Monats ab Zustellung des 
Bescheids mittels Beschwerde zurückgezogen wer-
den. 

Folgende gute Gründe sprechen für eine An-
tragsveranlagung: 
• Schwankende Bezüge oder Verdienstunter-

brechung (wie zB Covid-19-Kurzarbeit, Verän-
derungen bei Teilzeitbeschäftigung, unterjähri-
ger Wiedereinstieg nach Karenz) führen auf das 
gesamte Jahr bezogen zu einer Lohnsteuergut-
schrift. 

• Berücksichtigung von Absetzbeträgen wie 
Familienbonus Plus, Alleinverdiener-
/Alleinerzieherabsetzbetrag, Unterhaltsabsetz-
betrag, erhöhter Verkehrsabsetzbetrag, SV-
Rückerstattung („Negativsteuer“), die nun bei 
der Berechnung der Jahreslohnsteuer einflie-
ßen. 

• Zu den Werbungskosten zählen unter ande-
rem auch das Pendlerpauschale, das Home-
office-Pauschale und Ausgaben für ergono-
misch geeignetes Mobiliar. 

• Die Berücksichtigung des Pendlerpauschales 
(Formular L 34 EDV) erfolgt entweder über die 
laufende Lohnverrechnung oder im Wege der 
Arbeitnehmerveranlagung, wobei der Arbeit-
nehmer an mindestens 11 Tagen im Kalender-
monat von der Wohnung zur Arbeitsstätte fah-
ren muss. Bei weniger Fahrten kommt es zu ei-
ner Aliquotierung. Hinweis: entfällt der Arbeits-
weg im Jahr 2021 wegen Covid-19-bedingter 
Kurzarbeit, Dienstverhinderung oder Home-
office-Tätigkeit, kommt es zu keiner Aliquotie-
rung oder Streichung. Dies gilt nicht für den 
Zeitraum 1.7.-31.10.2021. 

• Das Homeoffice-Pauschale steht für max. € 
300 für 100 Homeoffice-Tag pro Kalenderjahr 
zu. Soweit das nicht steuerbare Homeoffice-
Pauschale des Arbeitgebers den Höchstbetrag 
von € 3 pro Tag nicht erreicht, kann der Arbeit-
nehmer die Differenz als Werbungskosten gel-
tend machen. 

• Ausgaben für ergonomisch geeignetes Mobi-
liar (Schreibtisch, Drehstuhl, Beleuchtung) für 
einen in der Wohnung eingerichteten Arbeits-
platz können ohne Anrechnung auf das Wer-
bungskostenpauschale bis zu € 300 pro Kalen-
derjahr geltend gemacht werden. Ein Über-
schreitungsbetrag kann innerhalb des Höchst-
betrages jeweils im Folgejahr bis 2023 geltend 
gemacht werden. Es ist keine Afa anzusetzen. 
Voraussetzung ist, dass zumindest 26 Home-
office-Tage im Jahr geleistet werden. 

Hinweis: Ein Teilbetrag von maximal € 150 
kann schon rückwirkend für das Jahr 2020 gel-
tend gemacht werden. In diesem Fall vermindert 
sich im Jahr 2021 der Höchstbetrag von € 300 
um den bereits für das Jahr 2020 geltend ge-
machten Anteil. Das heißt, dass für die Jahre 
2020 und 2021 gemeinsam maximal € 300 für 
ergonomisches Mobiliar geltend gemacht wer-
den können. 

• Sonderausgaben für Kirchenbeitrag, Spenden, 
Stiftungszuwendungen und Beiträge zur freiwil-
ligen Weiterversicherung und Nachkauf von 
Versicherungszeiten werden automatisch auf 
Grundlage der elektronischen Datenübermitt-
lung und bis zum zulässigen Höchstbetrag be-
rücksichtigt. Zahlungen für Renten und dau-
ernde Belastungen (Kaufpreis- und Versor-
gungsrente) und Steuerberatungskosten sind 
gesondert im Rahmen der Veranlagung geltend 
zu machen. Weitere Sonderausgaben (zB frei-
willige Kranken- oder Unfallversicherung, Aus-
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gaben zur Wohnraumschaffung oder -
sanierung) sind ab 2021 steuerlich nicht mehr 
absetzbar. 

• Kosten, die außergewöhnlich und zwangsläufig 
erwachsen sowie die wirtschaftliche Leistungs-
fähigkeit wesentlich beeinträchtigen, können als 
außergewöhnliche Belastung steuerlich abge-
setzt werden. Dabei wird abhängig vom Ge-
samteinkommen gestaffelt bis € 36.400 ein 
Selbstbehalt von 6% bis zu 12% abgezogen. Als 
Beispiele können angeführt werden: Kosten für 
die Behandlung von Krankheiten, Rehabilitati-
on– und Kurkosten. Für außergewöhnliche Be-
lastungen in Zusammenhang mit der auswärti-
gen Berufsausbildung von Kindern (pauschal € 

110 pro Monat; Formular L1k), Katastrophen-
schäden oder Behinderungen ab 25% (zB Pfle-
gekosten für eine 24h-Betreuung) wird kein 
Selbstbehalt abgezogen.  

Antragslose Veranlagung 
Sie brauchen nichts tun, das Finanzamt wird für Sie 
tätig. Wenn Sie ausschließlich lohnsteuerpflichtige 
Einkünfte bezogen und bis Ende Juni keine Erklä-
rung eingereicht haben, ist aufgrund der Aktenlage 
im Falle einer Steuergutschrift die Veranlagung 
durchzuführen. Es bleibt Ihnen unbenommen binnen 
5 Jahren trotzdem eine Abgabenerklärung abzuge-
ben. Diese hebt die antragslose Veranlagung auf. 

 
 
 

Ertragsteuerrecht update: Kryptos & Mitarbeiterbeteiligung 
 
Steuerneutralität des Tausches von Kryptoas-
sets gilt auch für im Betriebsvermögen gehalte-
ne Kryptoassets 
Jüngst hat das BMF bestätigt, dass die steuerliche 
Unbeachtlichkeit des Tausches von Kryptowährun-
gen gegen Kryptowährungen auch im betrieblichen 
Bereich zur Anwendung kommt. 

Zur Gewinnrealisierung kommt es erst bei Verkauf 
einer Kryptowährung gegen Euro, Dollar, ... 

Klarstellungen zur steuerfreien Mitarbeiterbetei-
ligung 
Es wurde eine BMF-Info bezüglich Zweifelsfragen 
zur steuerfreien Mitarbeiterbeteiligung publiziert. Die 
wichtigsten Aussagen haben wir nachstehend im 
Überblick dargestellt: 

• Begriff „Gewinnbeteiligung“: Darunter wird 
die Beteiligung der Arbeitnehmer am unterneh-
mensrechtlichen Ergebnis vor Zinsen und Steu-
ern (EBIT) der im letzten Kalenderjahr enden-
den Wirtschaftsjahre verstanden. Die Mitarbei-
tergewinnbeteiligung ist daher vergangenheits-
bezogen als Beteiligung am Vorjahresergebnis 
zu verstehen, zu welchem die Mitarbeiter beige-
tragen haben. 

• Ausmaß der steuerfreien Gewinnbeteiligung 
je Mitarbeiter: Die steuerfreie Mitarbeiterge-
winnbeteiligung beträgt pro Arbeitnehmer jähr-
lich maximal bis zu € 3.000 (Freibetrag, keine 
Freigrenze), diese ist in das Lohnkonto aufzu-
nehmen und am Jahreslohnzettel (L16) auszu-
weisen. Darüber hinaus ist auch eine unterneh-
mensbezogene Deckelung vorgesehen. Wenn 
die Summe der jährlich gewährten Gewinnbetei-
ligungen das unternehmensrechtliche Ergebnis 

vor Zinsen und Steuern (EBIT) der im letzten 
Kalenderjahr endenden Wirtschaftsjahre über-
steigt, besteht insoweit keine Steuerfreiheit. Ge-
hört das Unternehmen des Arbeitgebers zu ei-
nem Konzern, kann alternativ bei sämtlichen 
Unternehmen des Konzerns auf das EBIT des 
Konzerns abgestellt werden. 

• Die Begünstigungsgrenze in Höhe von € 
3.000 bezieht sich auf den Bruttobetrag der 
Mitarbeitergewinnbeteiligung, d.h. auf die 
Gewinnbeteiligung vor Abzug der Dienstneh-
meranteile zur Sozialversicherung. 

• Die Gewinnbeteiligung muss von einem Arbeit-
geber iSd § 47 Abs 1 EStG gewährt werden. 
Keine steuerfreie Gewinnbeteiligung liegt daher 
vor, wenn die Prämie als Entgelt von dritter Sei-
te, zB von der Konzernmutter, an die Arbeit-
nehmer gewährt wird. 

• Die Höhe der Gewinnbeteiligung kann auch von 
leistungsbezogenen Kriterien (zB Umsatz, Er-
lös, Deckungsbeitrag) abhängig sein. 

• Das Ausmaß der Arbeitszeit (Vollzeit oder 
Teilzeit) hat auf die maximale Höhe der steuer-
freien Gewinnbeteiligung keine Auswirkung. 

• Die steuerfreie Gewinnbeteiligung erhöht 
nicht das Jahressechstel und wird auch nicht 
auf das Jahressechstel angerechnet. 

• Unter aktiven Arbeitnehmern werden Perso-
nen verstanden, welche sich in einem aufrech-
ten Dienstverhältnis befinden. Dies gilt auch 
dann, wenn für eine gewisse Zeit kein Entgel-
tanspruch gegenüber dem Arbeitgeber besteht 
(zB Elternkarenz). Kein aktives Dienstverhält-
nis besteht, wenn dieses in jenem Wirtschafts-
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jahr, welches Basis für die Gewinnbeteiligung ist 
(=vorangegangenes Wirtschaftsjahr), arbeits-
rechtlich beendet ist. 

• Dienstnehmeranteile zur Sozialversicherung, 
welche auf die steuerfreie Gewinnbeteiligung 
entfallen, dürfen von der Bemessungsgrundla-

ge für die Lohnsteuer nicht abgezogen werden. 
Im Lohnzettel (L16 ab 2022) wird dies in der 
Vorkolonne zur Kennzahl 243 und in der Kenn-
zahl 226 entsprechend berücksichtigt. 

 

  
 
 

Langzeit-Kurzarbeitsbonus 
 
Der Langzeit-Kurzarbeits-Bonus in der Höhe von 
€ 500,00 ist eine einmalige Unterstützungsleis-
tung für Personen, die pandemiebedingt längere 
Zeit in Kurzarbeit waren.  
Anspruchsberechtigt sind Arbeitnehmer, die 
• zwischen 1. März 2020 und 30. November 2021 

mindestens zehn Monate und 

• im Dezember 2021 mindestens einen Tag in 
Kurzarbeit waren und 

• deren SV-Beitragsgrundlage im Dezember 2021 
höchstens € 2.775,00 betrug. 

Die Beantragung erfolgt nicht über den Betrieb, 
sondern muss persönlich durch die Arbeitneh-
mer bei der Buchhaltungsagentur des Bundes erfol-
gen (keine stellvertretende Antragstellung möglich). 

Der Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, Mitarbeiter 
über die von ihnen selbst zu stellenden Anträge 
aufzuklären. Dennoch ist es durchaus sinnvoll, in 

jenen Betrieben, in denen die Voraussetzungen für 
den Langzeit-KUA-Bonus zutreffen, die Mitarbeiter 
über die Möglichkeit des Langzeit-KUA-Bonus zu 
informieren, damit diese nicht auf die Antragstellung 
vergessen. 

Für die Antragstellung gehen Sie bitte folgen-
dermaßen vor: 
1. Der Antrag zum Langzeit-Kurzarbeitsbonus ist 

über folgenden Link erreichbar (Online-Portal 
der österreichischen Sozialversicherung): 
https://www.meinesv.at/kua500 

2. Sie müssen sich mittels Handy-Signatur anmel-
den und gelangen dann direkt zum Online-
Antragsformular für den Langzeit-
Kurzarbeitsbonus. 

Für den Fall, dass sich beim Ausfüllen Fragen erge-
ben, wenden Sie sich bitte an die Call-Center Hot-
line: +43 1 71123 884468. 
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